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Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft nimmt im Einvernehmen mit 

dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, dem Ministerium für Verkehr 

sowie dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu 

dem Antrag wie folgt Stellung: 

Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 
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I. zu berichten, 

 

1. wie sie die CO₂-Bilanz von synthetischen Kraftstoffen aus biogenen Rest- und 

Abfallstoffen bewertet; 

Im Projekt „reFuels – Kraftstoffe neu denken“, welches das Ministerium für 

Verkehr im Rahmen des Strategiedialog Automobilwirtschaft (SDA) gefördert 

hat, wurden mehrere Synthesepfade für reFuels inklusive der notwendigen An-

lagen, Energien und Nutzungen in Form von Ökobilanzen bewertet. Eine expli-

zite Betrachtung von Synthesekraftstoffen über die Hydrierungs-Route ist im 

Projekt nicht erfolgt, aber laufende Analysen zeigen keine signifikanten Abwei-

chungen zu den Herstellerangaben. Die erwarteten THG-Reduktionen liegen 

im deutlich oberen zweistelligen Bereich. Die RED II benennt diese Kraftstoffe, 

aber ohne konkrete THG-Reduktionen zu benennen mit Ausnahme der Hy-

drierten Kraftstoffe auf Basis von Altspeisefett, die > 80% THG Reduktion auf-

weisen. 

 

2. von welchen indirekten CO₂-Emissionen sie bei einem batterieelektrischen 

Mittelklassewagen, der mit elektrischer Energie aus einem Braunkohlekraft-

werk unter Berücksichtigung des üblichen Ladeverlustes geladen wird, aus-

geht;  

Der CO2-Emissionsfaktor für den Strommix in Deutschland liegt derzeit in der 

Größenordnung von 400 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Bei einem Ver-

brauch eines batterieelektrischen Mittelklassewagens von 0,20 Kilowattstun-

den pro Kilometer ergibt sich rechnerisch eine indirekte CO2-Emission in der 

Größenordnung von 80 Gramm pro Kilometer. 

Dass ein batterieelektrisches Fahrzeug ausschließlich mit Strom aus einem 

Braunkohlekraftwerk (CO2-Emissionsfaktor in der Größenordnung von 900 

Gramm CO2 pro Kilowattstunde) geladen wird, ist zwar theoretisch denkbar, in 

der Realität jedoch praktisch ausgeschlossen. 

 

3. welche sachlichen Gründe außerhalb des Rechtsrahmens ihr bekannt sind, 

weshalb HVO nicht als Reinstoff (HVO100) öffentlich abgegeben werden darf; 

HVO als Reinkraftstoff kann zur Verwendung für mobile Maschinen und Ge-

räte, für land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen, für Binnenschiffe und 

Sportboote sowie als Gasöl für den Seeverkehr, als Schiffsdiesel und als 
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sonstiger Schiffskraftstoff öffentlich abgegeben werden. Lediglich das Inver-

kehrbringen zur Verwendung als Dieselkraftstoff zum Antrieb von Kraftfahrzeu-

gen sieht die 10. BImSchV nicht vor.   

 

4. welche Erkenntnisse ihr darüber vorliegen, weshalb das grün geführte Bun-

desumweltministerium sich bisher beharrlich gegen die Aufnahme der Kraft-

stoffnorm DIN EN 15940 in die 10. Verordnung zur Durchführung der Bun-

desimmissionsschutzverordnung verweigert, die eine öffentliche Abgabe von 

HVO100 ermöglichen würde; 

Im Bundesratsverfahren (Drucksache 486/19) zur Novellierung der 10. Verord-

nung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (10. BImSchV) 

Ende 2019 wurde die Frage der Aufnahme von Anforderungen für paraffini-

sche Dieselkraftstoffe in den Verordnungsentwurf intensiv diskutiert.   

Die Bundesregierung hat sich gegen eine Aufnahme der Norm DIN EN 15940 

(Anforderungen an paraffinische Dieselkraftstoffe) in die 10. BImSchV ausge-

sprochen. Es solle verhindert werden, dass sich der Marktanteil von Diesel-

kraftstoff aus Palmöl erhöht. Dieselkraftstoffe, die unter die Norm DIN EN 

15940 fielen, seien nicht per se CO2- oder schadstoffärmer als herkömmliche 

Dieselkraftstoffe nach der Norm DIN EN 590 (Anforderungen an Dieselkraft-

stoffe aus Erdöl). Die Ende 2019 verfügbaren Dieselkraftstoffoptionen, die 

dem Standard DIN EN 15940 entsprächen, seien insbesondere GTL – ein 

synthetischer Kraftstoff aus Erdgas – sowie HVO aus hydrierten Pflanzenölen, 

vornehmlich aus Palmöl. Eine differenzierte Zulassung von paraffinischen Die-

selkraftstoffen unter Ausschluss von Palmöl als Herstellungsquelle sei nicht 

möglich, da dies dem Welthandelsrecht der WTO widerspräche. Unter diese 

Regelung fallen u. a. auch PtL-Kraftstoffe, obwohl diese produktionsbedingt 

kein Palmöl enthalten können. Dies ist damit begründet, dass bei paraffini-

schen Kraftstoffen kein Rückschluss auf die Ausgangsstoffe und damit die 

Kohlenstoffquelle sowie die Herstellungspfade möglich ist.   

  

 

5. in welcher Weise sie sich in der Vergangenheit bereits für die Zulassung von 

HVO eingesetzt hat; 

Die Landesregierung hat im Dezember 2020 die Bundesratsinitiative Drucksa-

che 758/20: „Entschließung des Bundesrates - Mehr Klimaschutz im Verkehr 
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erreichen durch klima-freundlichere alternative Kraftstoffe“ gestartet mit dem 

Ziel, das BMU aufzufordern, einem Bundesratsbeschluss von 2019 nachzu-

kommen und darzulegen, wie diese Regelung geändert und nachweislich kli-

mafreundlichere alternative Kraftstoffe im Bestand für alle Verkehrsträger, vor 

allem für den Schwerlast- und Luftverkehr, angewandt werden können. 

 

6. wie sie vor den Erfordernissen des Klimaschutzes den Plan der grünen Bun-

desumweltministerin mit Blick auf Baden-Württemberg bewertet, dass sie die 

Beimischung von Biokraftstoffen beenden will; 

In der RED II werden konventionelle Biokraftstoffe, Biokraftstoffe und fort-

schrittliche Biokraftstoffe differenziert. Die ersten beiden sind hinsichtlich ihres 

Einsatzes zur Treibhausgasreduktion gedeckelt, dürfen im Gültigkeitsbereich 

der RED II aber auch darüber hinaus eingesetzt werden. 

In der Roadmap reFuels BW wird der Begriff reFuels synonym für Power-to-

Liquid-Kraftstoffe (PtL) verwendet, schließt aber gleichzeitig die Nutzung von 

Biokraftstoffen, insbesondere aus Rest- und Abfallstoffen gewonnene fort-

schrittliche Biokraftstoffe ein. Mittel- bis langfristig werden PtL-Kraftstoffe vo-

raussichtlich aus Gründen der Verfügbarkeit von Rohstoffen gegenüber den 

fortschrittlichen Biokraftstoffen im Vorteil sein. Ohne die Verwendung von Biok-

raftstoffen ist es fraglich, dass die zum Erreichen der Klimaschutzziele erfor-

derlichen bzw. angestrebten Beimischungsquoten erreicht werden, da auf-

grund der weiterhin in Teilen unklaren EU-Regulatorik wenig Investitionsan-

reize für die Produktion strombasierter Kraftstoffe bestehen. 

 

 

7. ob bei Neuanschaffungen von Dieselfahrzeugen aller Art durch die Landesre-

gierung und nachgeordnete Behörden auf Freigaben für XTL Diesel nach 

EN15940 geachtet wird und falls nicht, warum nicht; 

Es gibt nur noch in Ausnahmen Fahrzeuge ohne XTL-Zulassung, v. a. bei älte-

ren Baureihen. Im Rahmen der Umsetzung der Roadmap refuels BW wird 

auch der Einsatz fortschrittlicher Biokraftstoffe betrachtet. 
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8. ob sich die Landesregierung oder nachgeordnete Behörden um möglichst 

hohe Anteile an HVO im zu verwendenden Treibstoff für eigene Fahrzeuge be-

müht; 

Das Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge (Saubere-Fahr-

zeuge-Beschaffungs-Gesetz - SaubFahrzeugBeschG) sieht den Einsatz von 

Reinkraftstoffen vor. 

 

9. ob sie die im Jahr 2021 im Zuge der Umsetzung der RED II beschlossenen 

THG-Minderungsquote, die den fossilen Anteil der Kraftstoffe senkt, im Ver-

kehr für ausreichend hält, um die Klimaziele im Verkehr zu erreichen, insbe-

sondere vor dem Hintergrund der Zielsetzung, dass Baden-Württemberg fünf 

Jahre früher als der Bund klimaneutral sein möchte; 

Die Landesregierung hält die beschlossene THG-Minderungsquote nicht für 

ausreichend, um die Klimaziele im Verkehr zu erreichen. 

 

10. ob und wenn ja wie und wie stark sie sich für eine ambitioniertere Gestaltung 

der THG-Minderungsquote beim zuständigen Bundesumweltministerium ein-

setzt, um den Markthochlauf synthetischer Kraftstoffe und hierbei insbeson-

dere der E-Fuels zu begünstigen, indem klare Rahmenbedingungen für Inves-

titionen gegeben werden; 

Baden-Württemberg hat sich mehrfach gegenüber der Europäischen Union 

und der Bundesregierung für eine ambitioniertere Gestaltung der THG-Minde-

rungsquote eingesetzt. Ein klarer regulatorischer Rahmen für Investitionen ist 

dem Land wichtig. 

 

11. ob sie die Anrechenbarkeit von Ladestrom in der THG-Minderungsquote für 

sachdienlich erachtet; 

Die Landesregierung hält die Anrechenbarkeit für sachdienlich, denn dadurch 

entsteht ein Anreiz für Kraftstoffhersteller in eine klimafreundliche Alternative 

zu fossilen Kraftstoffen zu investieren. 
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12. ob sie sich für die Anrechnung von innovativen erneuerbaren Kraftstoffen auf 

die Flottengrenzwerte einsetzen wird, um hierdurch einen weiteren Marktan-

reiz für alle Arten von reFuels zu setzen, die zu einer schnelleren Defossilisie-

rung von Kraftstoffen führen; 

Eine Einbeziehung dieser Kraftstoffe in das System der CO2-Flottengrenz-

werte der EU, die von den Fahrzeugherstellern einzuhalten sind, würde zu ei-

nem inkohärenten Ansatz für die Dekarbonisierung von Kraftstoffen, die bei 

den Kraftstoffherstellern ansetzt, führen. 

 

II. in geeigneter Weise auf das Bundesumweltministerium einzuwirken (bspw. Bun-

desratsinitiative), damit der Rechtsrahmen dafür bereitet wird, dass HVO100 

auch von Privatpersonen getankt werden darf. 

Die Landesregierung setzt sich auf Bundesebene dafür ein, dass nachweislich 

klimafreundlichere alternative Kraftstoffe im Bestand für alle Verkehrsträger, vor 

allem für den Schwerlast- und Luftverkehr, angewandt werden können. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung der Ministerin 

 

Dr. Andre Baumann MdL 

 

 


